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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung  Beschlüsse des Ausschusses 
 

Zweites Gesetz zur Änderung des Kor-
ruptionsbekämpfungsgesetzes und wei-

terer Gesetze 
 

 Zweites Gesetz zur Änderung des Kor-
ruptionsbekämpfungsgesetzes und wei-

terer Gesetze“ 

Artikel 1 
 

Änderung des  
Korruptionsbekämpfungsgesetzes 

 

 Artikel 1 
 

Änderung des  
Korruptionsbekämpfungsgesetzes 

 
Das Korruptionsbekämpfungsgesetz vom 
16. Dezember 2004 (GV. NRW. 2005 S. 8), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 1 Absatz 1 Nummer 3 werden das 

Wort „Gemeindeordnung“ durch die 
Wörter „der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. 
September 2020 (GV. NRW. S. 916) ge-
ändert worden ist“, das Wort „Kreisord-
nung“ durch die Wörter „der Kreisord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), 
die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 
916) geändert worden ist,“ und das Wort 
„Landschaftsverbandsordnung“ durch 
die Wörter „der Landschaftsverbands-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), 
die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 
916) geändert worden ist“ ersetzt. 

 Das Korruptionsbekämpfungsgesetz vom 
16. Dezember 2004 (GV. NRW. 2005 S. 8), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. unverändert 

 
2. § 4 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) In dem Vergaberegister werden zu 
diesem Zweck Daten 
 
1. über natürliche Personen verarbeitet 
(§ 7), 
 

  
2. unverändert 
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a) die von der Vergabe öffentlicher Auf-
träge ausgeschlossen worden sind oder 
 
b) bei denen im Sinne des § 5 Absatz 2 
ein Eintrag erfolgt ist, 
 
2. über juristische Personen und Perso-
nenvereinigungen oder deren Teile ver-
arbeitet (§ 7), 
 
a) die von der Vergabe öffentlicher Auf-
träge ausgeschlossen worden sind oder 
 
b) deren Beschäftigte im Rahmen des 
Dienstverhältnisses eine Verfehlung be-
gangen haben, die im Sinne des § 5 Ab-
satz 2 einzutragen ist.“ 

 
3. § 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„1. Straftaten nach den §§ 331 
bis 335a (Vorteilsannahme, Be-
stechlichkeit, Vorteilsgewäh-
rung, Bestechung, Besonders 
schwere Fälle der Bestechlich-
keit und Bestechung, Ausländi-
sche und internationale Be-
dienstete), 261 (Geldwäsche; 
Verschleierung unrechtmäßig 
erlangter Vermögenswerte), 
263 (Betrug), 264 (Subventi-
onsbetrug), 265b (Kreditbe-
trug), 266 (Untreue), 266a (Vor-
enthalten und Veruntreuen von 
Arbeitsentgelt), 298 (Wettbe-
werbsbeschränkende Abspra-
chen bei Ausschreibungen), 
299 (Bestechlichkeit und Be-
stechung im geschäftlichen 
Verkehr), 299a (Bestechlichkeit 
im Gesundheitswesen), 299b 
(Bestechung im Gesundheits-
wesen), 108e (Bestechlichkeit 
und Bestechung von Mandats-
trägern) des Strafgesetzbuches 
und nach § 370 der Abgaben-
ordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 

 3. § 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„1. Straftaten nach den §§ 331 
bis 335a (Vorteilsannahme, Be-
stechlichkeit, Vorteilsgewäh-
rung, Bestechung, Besonders 
schwere Fälle der Bestechlich-
keit und Bestechung, Ausländi-
sche und internationale Be-
dienstete), 261 (Geldwäsche; 
Verschleierung unrechtmäßig 
erlangter Vermögenswerte), 
263 (Betrug), 264 (Subventi-
onsbetrug), 265b (Kreditbe-
trug), 266 (Untreue), 266a (Vor-
enthalten und Veruntreuen von 
Arbeitsentgelt), 298 (Wettbe-
werbsbeschränkende Abspra-
chen bei Ausschreibungen), 
299 (Bestechlichkeit und Be-
stechung im geschäftlichen 
Verkehr), 299a (Bestechlichkeit 
im Gesundheitswesen), 299b 
(Bestechung im Gesundheits-
wesen), 108e (Bestechlichkeit 
und Bestechung von Mandats-
trägern) des Strafgesetzbuches 
und nach § 370 der Abgaben-
ordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14974 

 
 

5 

2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 
61), die zuletzt durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 11. Februar 
2021 (BGBl. I S. 154) geändert 
worden ist,“ 

 

2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 
61), die zuletzt durch Artikel 24 
Absatz 9 des Gesetzes vom 
25.Juni 2021 (BGBI. S. 2154) 
geändert worden ist,“ 

 
bb) In Nummer 2 werden nach dem 

Wort „nach“ das Wort „den“ und 
nach dem Wort „Kriegswaffen“ 
die Wörter „in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. No-
vember 1990 (BGBl. I S. 2506), 
das zuletzt durch Artikel 36 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert wor-
den ist" eingefügt. 

 

 bb) In Nummer 2 werden nach dem 
Wort „nach“ das Wort „den“ und 
nach dem Wort „Kriegswaffen“ 
die Wörter „in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. No-
vember 1990 (BGBl. I S. 2506), 
das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 2. Juni 2021 
(BGBI. S. 1275) geändert wor-
den ist" eingefügt. 

 
cc) In Nummer 3 wird die Angabe 

„(GWB)“ durch die Wörter „in 
der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1750, 3245), das zu-
letzt durch Artikel 8 des Geset-
zes vom 22. Februar 2021 
(BGBl. I S. 266) geändert wor-
den ist" ersetzt. 

 

 cc) In Nummer 3 wird die Angabe 
„(GWB)“ durch die Wörter „in 
der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1750, 3245), das zu-
letzt durch Artikel 10 Absatz 2 
des Gesetzes vom 27. Juli 
2021 (BGBl. S. 3274) geändert 
worden ist" ersetzt. 

 
dd) In Nummer 4 werden nach dem 

Wort „Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes“ die Wörter „in 
der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. Februar 1995 
(BGBl. I S. 158), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 13. März 2020 (BGBl. I S. 
493) geändert worden ist" ein-
gefügt. 

 

 dd) unverändert 

ee) Nummer 5 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„5. Verstöße, die zu einem Aus-
schluss nach § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes vom 23. Juli 2004 
(BGBl. I S. 1842), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3334) geändert wor-
den ist, oder nach § 21 des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes 
vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 
799), das zuletzt durch Artikel 1 

 ee) Nummer 5 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„5. Verstöße, die zu einem Aus-
schluss nach § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes vom 23. Juli 2004 
(BGBl. I S. 1842), das zuletzt 
durch Artikel 22 des Gesetzes 
vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 
2099) geändert worden ist, o-
der nach § 21 des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes vom 
20. April 2009 (BGBl. I S. 799), 
das zuletzt durch Artikel 1 des 
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des Gesetzes vom 10. Juli 
2020 (BGBl. I S. 1657) geän-
dert worden ist, führen können 
oder geführt haben,“ 

 

Gesetzes vom 10. Juli 2020 
(BGBl. I S. 1657) geändert wor-
den ist, führen können oder ge-
führt haben,“ 

 
b) In Absatz 2 Nummer 4 wird die An-

gabe „Strafprozessordnung (StPO)“ 
durch die Wörter „der Strafprozeß-
ordnung“ ersetzt. 

 

 b) unverändert 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 
 

a) In den Absätzen 1 und 2 wird die 
Angabe „Abs.“ jeweils durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt. 

 

 4. unverändert 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-
ter „; § 4 Abs. 5 DSG NRW findet 
entsprechende Anwendung“ gestri-
chen. 

 

  

5. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 

 
aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 

werden die Wörter „erhebt und“ 
gestrichen. 

 

 5. unverändert 

bb) In Nummer 2 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 

 

  

cc) In den Nummern 9 und 10 wird 
die Angabe „Abs.“ jeweils durch 
das Wort „Absatz“ ersetzt. 

 

  

b) In Absatz 3 Nummer 5 wird die An-
gabe „Abs. 2 Nr.“ durch die Wörter 
„Absatz 2 Nummer“ ersetzt. 

 

  

c) In Absatz 5 Satz 1 und 2 wird die 
Angabe „Abs.“ jeweils durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt. 

 

  

6. § 8 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„Anfragen, ob Eintragungen hinsichtlich 
der Bieterin oder des Bieters oder der 
Bewerberin oder des Bewerbers, die be-
ziehungsweise der den Zuschlag erhal-
ten soll, vorliegen, sind bei 

 6. unverändert 
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Vergabeverfahren von Liefer- und 
Dienstleistungen mit einem Gesamtauf-
tragswert über     25 000 Euro oder bei 
Bauleistungen     50 000 Euro, jeweils 
ohne Umsatzsteuer, von der Vergabe-
stelle vor Erteilung eines öffentlichen 
Auftrages, bei Vergabeverfahren ober-
halb der EU-Schwellenwerte bereits vor 
Absendung der Information nach § 134 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen, an die Informationsstelle 
zu richten.“ 

 
7. In § 9 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 

„Abs. 1 Nr. 1 bis 10“ durch die Wörter 
„Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 

 

 7. unverändert 

8. In § 10 Absatz 3 werden die Angabe 
„Abs.“ durch die Angabe „Absatz“ und 
die Angabe „Verwaltungsverfahrensge-
setz NRW“ durch die Wörter „des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. No-
vember 1999 (GV. NRW. S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geän-
dert worden ist,“ ersetzt. 

 

 8. In § 10 Absatz 3 werden die Angabe 
„Abs.“ durch die Angabe „Absatz“ und 
die Angabe „Verwaltungsverfahrensge-
setz NRW“ durch die Wörter „des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. No-
vember 1999 (GV. NRW. S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) geändert 
worden ist,“ ersetzt. 

 
9. § 11 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird die Angabe 
„NRW“ jeweils durch die Wörter 
„Nordrhein-Westfalen“ ersetzt. 

 
b) In Satz 1 wird die Angabe „NRW“ 

durch die Wörter „Nordrhein-West-
falen vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244, ber. S. 278 und S. 404) in 
der jeweils geltenden Fassung“ er-
setzt. 

 
c) In Satz 2 wird die Angabe „NRW“ 

durch die Wörter „Nordrhein-West-
falen vom 27. November 2001 (GV. 
NRW. S. 806) in der jeweils gelten-
den Fassung“ ersetzt. 

 

 9. unverändert 

10. § 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 2 wird die Angabe „SGB IV“ 

durch die Wörter „des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – 

 10. § 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 2 wird die Angabe „SGB IV“ 

durch die Wörter „des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – 
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Gemeinsame Vorschriften für die 
Sozialversicherung – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. 
November 2009 (BGBl. I S. 3710, 
3973; 2011 I S. 363), das zuletzt 
durch Artikel 14b des Gesetzes vom 
24. Februar 2021 (BGBl. I S. 274) 
geändert worden ist,“ ersetzt. 
 

Gemeinsame Vorschriften für die 
Sozialversicherung – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. 
November 2009 (BGBl. I S. 3710, 
3973; 2011 I S. 363), das zuletzt 
durch Artikel 24 des Gesetzes vom 
7. August 2021 (BGBl. I S. 3311) 
geändert worden ist,“ ersetzt. 

 
b) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„Bei Hauptverwaltungsbeamtinnen, 
Hauptverwaltungsbeamten und 
Vorständen von Anstalten des öf-
fentlichen Rechts nach § 114a der 
Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen und von ge-
meinsamen Kommunalunterneh-
men nach den §§ 27, 28 des Geset-
zes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Oktober 
1979 (GV. NRW. S. 621), das zu-
letzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 
218b) geändert worden ist, sowie 
den Organen der landesunmittelba-
ren Träger der Sozialversicherung 
im Sinne von § 31 des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch ist dienst-
vorgesetzte Stelle die zuständige 
Aufsichtsbehörde.“ 

 

 b) unverändert 

11. In § 13 Satz 1 wird die Angabe „Abs.“ 
durch das Wort „Absatz“ ersetzt. 

 

 11. unverändert 

12. § 14 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 14 
Personalakten 

 
Für die uneingeschränkte Auskunft aus 
und den Zugang zu Personalakten für 
die Prüfeinrichtungen ist § 83 Absatz 2 
Satz 3 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, 
ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. 
NRW. S. 244) geändert worden ist, ent-
sprechend anzuwenden. § 95 der Lan-
deshaushaltsordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Ap-
ril 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt 

 12. § 14 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 14 
Personalakten 

 
Für die uneingeschränkte Auskunft aus 
und den Zugang zu Personalakten für 
die Prüfeinrichtungen ist § 83 Absatz 2 
Satz 3 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, 
ber. S. 642), das zuletzt durch Gesetz 
vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 894) ge-
ändert worden ist, entsprechend anzu-
wenden. § 95 der Landeshaushaltsord-
nung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 
158), die zuletzt durch Gesetz vom 
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durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 
(GV. NRW. S. 1030) geändert worden 
ist, bleibt unberührt.“ 

 

19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 
1030) geändert worden ist, bleibt unbe-
rührt.“ 

 
13. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 
wird die Angabe „Abs.“ jeweils 
durch das Wort „Absatz“ ersetzt 
und nach dem Wort „schriftlich“ 
werden die Wörter „oder elekt-
ronisch“ eingefügt. 

 

 13. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) unverändert 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe 
„Abs.“ durch das Wort „Absatz“ 
ersetzt und werden nach dem 
Wort „Aktiengesetzes“ die Wör-
ter „vom 6. September 1965 
(BGBl. I S. 1089), das zuletzt 
durch Artikel 15 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3256) geändert wor-
den ist“ eingefügt. 

 

 bb) In Nummer 2 wird die Angabe 
„Abs.“ durch das Wort „Absatz“ 
ersetzt und werden nach dem 
Wort „Aktiengesetzes“ die Wör-
ter „vom 6. September 1965 
(BGBl. I S. 1089), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 7. August 2021 (BGBl. I S. 
3311) geändert worden ist“ ein-
gefügt. 

 
cc) In Nummer 3 wird die Angabe 

„Abs.“ jeweils durch das Wort 
„Absatz“ ersetzt und werden 
nach dem Wort „Landesorgani-
sationsgesetzes“ die Wörter 
„vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. 
S. 421), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 17. De-
zember 2020 (GV. NRW. S. 
1238) geändert worden ist,“ 
eingefügt. 

 

 cc) unverändert 

b) In Satz 2 werden das Wort „Ge-
meindeordnung“ durch die Wörter 
„der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen“ und das 
Wort „Kommunale“ durch das Wort 
„kommunale“ ersetzt. 

 

 b) unverändert 

14. § 17 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„Abs. 1 LBG“ durch die Wörter „Ab-
satz 1 des Landesbeamtengeset-
zes“ ersetzt. 

 

 14. unverändert 
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b) In Absatz 2 wird die Angabe „LBG“ 
durch die Wörter „des Landesbeam-
tengesetzes“ ersetzt. 

 

  

15. In § 18 Absatz 1 werden die Wörter „gilt 
§ 41 Beamtenstatusgesetz und § 52 
Abs. 5 Landesbeamtengesetz“ durch die 
Wörter „gelten der § 41 des Beamtensta-
tusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I 
S. 1010), das zuletzt durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 20. November 2019 
(BGBl. I S. 1626) geändert worden ist, 
und der § 52 Absatz 5 des Landesbeam-
tengesetzes“ ersetzt. 

 

 15. In § 18 Absatz 1 werden die Wörter „gilt 
§ 41 Beamtenstatusgesetz und § 52 
Abs. 5 Landesbeamtengesetz“ durch die 
Wörter „gelten der § 41 des Beamtensta-
tusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I 
S. 1010), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 28. Juni 2021 (BGBl. I S. 
2250) geändert worden ist, und der § 52 
Absatz 5 des Landesbeamtengesetzes“ 
ersetzt. 

 
16. § 19 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„korruptionsgefährdeten“ die Wörter 
„und die besonders korruptionsge-
fährdeten“ eingefügt. 

 
b) Folgender Satz wird angefügt: 
 

„Eine Einstufung als besonders kor-
ruptionsgefährdeter Bereich setzt 
voraus, dass das Verwaltungshan-
deln in diesem Bereich mit erhebli-
chen Vor- oder Nachteilen für Dritte 
verbunden ist.“ 

 

 16. unverändert 

17. In § 20 Satz 1 werden die Wörter 
„Vergabe von Aufträgen“ durch die Wör-
ter „Beschaffung von Leistungen“ und 
die Angabe „€“ durch das Wort „Euro“ er-
setzt. 

 

 17. unverändert 

18. § 21 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„Satz 2“ durch die Angabe „Satz 1“ 
ersetzt. 

 

 18. unverändert 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 2 werden die Wörter 

„zuständigen Aufsichtsbe-
hörde“ durch das Wort „Dienst-
aufsichtsbehörde“ ersetzt. 
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bb) Folgender Satz wird angefügt: 
 

„In den Gemeinden und Ge-
meindeverbänden ist die Mittei-
lung nach Satz 2 an die Auf-
sichtsbehörde zu richten.“ 

 
 

Artikel 2 
 

Weitere Änderung des  
Korruptionsbekämpfungsgesetzes 

 

 Artikel 2 
 

Weitere Änderung des  
Korruptionsbekämpfungsgesetzes 

 
Das Korruptionsbekämpfungsgesetz, das 
zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Überschrift werden die Wörter 

„und zur Errichtung und Führung eines 
Vergaberegisters in Nordrhein-Westfa-
len“ gestrichen. 

 

 Das Korruptionsbekämpfungsgesetz, das 
zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. unverändert 

2. In § 1 Absatz 1 werden in dem Satzteil 
vor Nummer 1 die Wörter „und die Er-
richtung und Führung eines Vergabere-
gisters“ gestrichen. 

 

 2. unverändert 

3. Abschnitt 2 wird aufgehoben. 
 

 3. unverändert 

4. Abschnitt 3 wird Abschnitt 2.  
 

 4. unverändert 

5. § 12 wird § 3 und Absatz 1 wird wie folgt 
gefasst: 

 
„Liegen Tatsachen vor, die Anhalts-
punkte für die Begehung von Straftaten 
nach den §§ 331 bis 335a (Vorteilsan-
nahme, Bestechlichkeit, Vorteilsgewäh-
rung, Bestechung, Besonders schwere 
Fälle der Bestechlichkeit und Beste-
chung, Ausländische und internationale 
Bedienstete), 261 (Geldwäsche; Ver-
schleierung unrechtmäßig erlangter Ver-
mögenswerte), 263 (Betrug), 264 (Sub-
ventionsbetrug), 265b (Kreditbetrug), 
266 (Untreue), 266a (Vorenthalten und 
Veruntreuen von Arbeitsentgelt), 298 
(Wettbewerbsbeschränkende Abspra-
chen bei Ausschreibungen), 299 (Be-
stechlichkeit und Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr), 299a (Bestech-
lichkeit im Gesundheitswesen), 299b 
(Bestechung im Gesundheitswesen), 

 5. § 12 wird § 3 und Absatz 1 wird wie folgt 
gefasst: 

 
„Liegen Tatsachen vor, die Anhalts-
punkte für die Begehung von Straftaten 
nach den §§ 331 bis 335a (Vorteilsan-
nahme, Bestechlichkeit, Vorteilsgewäh-
rung, Bestechung, Besonders schwere 
Fälle der Bestechlichkeit und Beste-
chung, Ausländische und internationale 
Bedienstete), 261 (Geldwäsche; Ver-
schleierung unrechtmäßig erlangter Ver-
mögenswerte), 263 (Betrug), 264 (Sub-
ventionsbetrug), 265b (Kreditbetrug), 
266 (Untreue), 266a (Vorenthalten und 
Veruntreuen von Arbeitsentgelt), 298 
(Wettbewerbsbeschränkende Abspra-
chen bei Ausschreibungen), 299 (Be-
stechlichkeit und Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr), 299a (Bestech-
lichkeit im Gesundheitswesen), 299b 
(Bestechung im Gesundheitswesen), 
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108e (Bestechlichkeit und Bestechung 
von Mandatsträgern) des Strafgesetzbu-
ches und nach § 370 der Abgabenord-
nung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zu-
letzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
11. Februar 2021 (BGBl. I S. 154) geän-
dert worden ist, durch eine natürliche 
Person oder im Zusammenhang mit der 
Dienstausübung durch eine bei einer öf-
fentlichen Stelle beschäftigten Person 
darstellen können, zeigt die für die Lei-
tung der öffentlichen Stelle (§ 1 Absatz 
2) verantwortliche Person diese dem 
Landeskriminalamt an. Das Gleiche gilt 
für das für die Prüfung zuständige Mit-
glied des Landesrechnungshofs, die Lei-
terinnen oder Leiter der kommunalen 
Rechnungsprüfungsämter, die Leiterin 
oder den Leiter der Gemeindeprüfungs-
anstalt und die von der nach § 90 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Ge-
meinsame Vorschriften für die Sozial-
versicherung – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. November 2009 
(BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), 
das zuletzt durch Artikel 14b des Geset-
zes vom 24. Februar 2021 (BGBl. I S. 
274) geändert worden ist, zuständigen 
Aufsichtsbehörde für die Prüfung be-
nannte Person, wenn bei den Prüfungen 
Anhaltspunkte nach Satz 1 festgestellt 
werden. Im Fall einer Anzeige nach 
Satz 2 ist in der Regel die Leiterin oder 
der Leiter der betroffenen Behörde oder 
Einrichtung über die Anzeige unverzüg-
lich zu unterrichten. Richten sich die An-
haltspunkte für Verfehlungen gegen die 
in Satz 1 bezeichneten, für die Leitung 
der öffentlichen Stellen verantwortlichen 
Personen, obliegt der dienstvorgesetz-
ten Stelle die Anzeigepflicht gegenüber 
dem Landeskriminalamt. Bei Hauptver-
waltungsbeamtinnen, Hauptverwal-
tungsbeamten und Vorständen von An-
stalten des öffentlichen Rechts nach § 
114a der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen und von ge-
meinsamen Kommunalunternehmen 
nach den §§ 27, 28 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 

108e (Bestechlichkeit und Bestechung 
von Mandatsträgern) des Strafgesetzbu-
ches und nach § 370 der Abgabenord-
nung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zu-
letzt durch Artikel 24 Absatz 9 des Ge-
setzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 
2154) geändert worden ist, durch eine 
natürliche Person oder im Zusammen-
hang mit der Dienstausübung durch eine 
bei einer öffentlichen Stelle beschäftig-
ten Person darstellen können, zeigt die 
für die Leitung der öffentlichen Stelle (§ 
1 Absatz 2) verantwortliche Person 
diese dem Landeskriminalamt an. Das 
Gleiche gilt für das für die Prüfung zu-
ständige Mitglied des Landesrech-
nungshofs, die Leiterinnen oder Leiter 
der kommunalen Rechnungsprüfungs-
ämter, die Leiterin oder den Leiter der 
Gemeindeprüfungsanstalt und die von 
der nach § 90 des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch – Gemeinsame Vorschrif-
ten für die Sozialversicherung – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 
3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch 
Artikel 24 des Gesetzes vom 7. August 
2021 (BGBl. I S. 3311) geändert worden 
ist, zuständigen Aufsichtsbehörde für 
die Prüfung benannte Person, wenn bei 
den Prüfungen Anhaltspunkte nach Satz 
1 festgestellt werden. Im Fall einer An-
zeige nach Satz 2 ist in der Regel die 
Leiterin oder der Leiter der betroffenen 
Behörde oder Einrichtung über die An-
zeige unverzüglich zu unterrichten. 
Richten sich die Anhaltspunkte für Ver-
fehlungen gegen die in Satz 1 bezeich-
neten, für die Leitung der öffentlichen 
Stellen verantwortlichen Personen, ob-
liegt der dienstvorgesetzten Stelle die 
Anzeigepflicht gegenüber dem Landes-
kriminalamt. Bei Hauptverwaltungsbe-
amtinnen, Hauptverwaltungsbeamten 
und Vorständen von Anstalten des öf-
fentlichen Rechts nach § 114a der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen und von gemeinsamen Kom-
munalunternehmen nach den §§ 27, 28 
des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit in der Fassung der 
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1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), 
das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) 
geändert worden ist, sowie den Organen 
der landesunmittelbaren Träger der So-
zialversicherung im Sinne von § 31 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch ist 
dienstvorgesetzte Stelle die zuständige 
Aufsichtsbehörde.“ 

 

Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 
(GV. NRW. S. 621), das zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Ap-
ril 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert 
worden ist, sowie den Organen der lan-
desunmittelbaren Träger der Sozialver-
sicherung im Sinne von § 31 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch ist dienstvor-
gesetzte Stelle die zuständige Aufsichts-
behörde.“ 

 
6. § 13 wird § 4 und in Satz 1 wird die An-

gabe „5 Absatz 1“ durch die Wörter „3 
Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 

 

 6. unverändert 

7. Die §§ 14 und 15 werden die §§ 5 und 6 
 

 7. unverändert 

8. Abschnitt 4 wird Abschnitt 3. 
 

 8. unverändert 

9. Die §§ 16 bis 18 werden die §§ 7 bis 9. 
 

 9. unverändert 

10. Abschnitt 5 wird Abschnitt 4. 
 

 10. unverändert 

11. Die §§ 19 und 20 werden die §§ 10 und 
11. 

 

 11. unverändert 

12. § 21 wird § 12 und in Absatz 1 Satz 1 
wird die Angabe „19“ durch die Angabe 
„10“ ersetzt. 

 

 12. unverändert 

13. Abschnitt 6 wird Abschnitt 5. 
 

 13. unverändert 

14. § 22 wird § 13. 
 
 

 14. unverändert 

Artikel 3 
 

Aufhebung der Vergaberegisterverord-
nung 

 

 Artikel 3 
 

Aufhebung der Vergaberegisterverord-
nung 

 
Die Vergaberegisterverordnung vom 14. De-
zember 2017 (GV. NRW. S. 952) wird aufge-
hoben. 

 

 Unverändert 

   
Artikel 4 

 
Änderung der Kreisordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
 

 Artikel 4 
 

Änderung der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

 
In § 28 Absatz 2 Satz 7 der Kreisordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 

 Unverändert 
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14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), die zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. Sep-
tember 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert 
worden ist, wird die Angabe „§ 16“ durch die 
Angabe „§ 7“ ersetzt. 

 
 

Artikel 5 
 

Änderung des Gesetzes über den Regio-
nalverband Ruhr 

 

 Artikel 5 
 

Änderung des Gesetzes über den Regio-
nalverband Ruhr 

 
In § 12 Absatz 6 Satz 6 des Gesetzes über 
den Regionalverband Ruhr in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. Februar 2004 
(GV. NRW. S. 96), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. 
NRW. S. 916) geändert worden ist, wird die 
Angabe „§ 16“ durch die Angabe „§ 7“ er-
setzt. 

 
 

 Unverändert 

Artikel 6 
 

Änderung der Landschaftsverbandsord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 

 

 Artikel 6 
 

Änderung der Landschaftsverbandsord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 

 
In § 15 Absatz 4 Satz 6 der Landschaftsver-
bandsordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), die 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) ge-
ändert worden ist, wird die Angabe „§ 16“ 
durch die Angabe „§ 7“ ersetzt. 
 

 

 Unverändert 

Artikel 7 
 

Änderung der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

 

 Artikel 7 
 

Änderung der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

 
In § 43 Absatz 3 Satz 6 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Sep-
tember 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert 
worden ist, wird die Angabe „§ 16“ durch die 
Angabe „§ 7“ ersetzt. 

 
 
 

 Unverändert 
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Artikel 8 
 

Änderung der Aufgabenverordnung LKA 
 

 Artikel 8 
 

Änderung der Aufgabenverordnung LKA 
 

In § 6 Absatz 1 Nummer 2 der Aufgabenver-
ordnung LKA vom 26. November 2020 (GV. 
NRW. S. 1117) wird die Angabe „§ 12“ durch 
die Angabe „§ 3“ ersetzt. 

 
 

 Unverändert 

Artikel 9 
 

Änderung des WDR-Gesetzes 
 

 Artikel 9 
 

Änderung des WDR-Gesetzes 
 

In § 55b Satz 1 des WDR-Gesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. April 
1998 (GV. NRW. S. 265), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. April 2020 
(GV. NRW. S. 284) geändert worden ist, wird 
die Angabe „§ 16“ durch die Angabe „§ 7“ er-
setzt. 
 
 

 In § 55b Satz 1 des WDR-Gesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. April 
1998 (GV. NRW. S. 265), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV. 
NRW. S. 597) geändert worden ist, wird die 
Angabe „§ 16“ durch die Angabe „§ 7“ er-
setzt. 
 

Artikel 10 
 

Änderung des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen 

 

 Artikel 10 
 

Änderung des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen 

 
In § 95 Absatz 5 Satz 1 des Landesmedien-
gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 2. Juli 
2002 (GV. NRW. S. 334), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 3. April 2020 
(GV. NRW. S. 284) geändert worden ist, wird 
die Angabe „§ 16“ durch die Angabe „§ 7“ er-
setzt. 
 

 

 In § 95 Absatz 5 Satz 1 des Landesmedien-
gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 2. Juli 
2002 (GV. NRW. S. 334), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV. 
NRW. S. 597) geändert worden ist, wird die 
Angabe „§ 16“ durch die Angabe „§ 7“ er-
setzt. 

 

Artikel 11 
 

Inkrafttreten 
 

 Artikel 11 
 

Inkrafttreten 
 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 
 
(2) Sofern § 5 Absatz 2 und § 6 des Wettbe-
werbsregistergesetzes vom 18. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2739) in der jeweils geltenden 
Fassung am Tag nach der Verkündung die-
ses Gesetzes noch nicht verpflichtend an-
wendbar sind, treten die Artikel 2 bis 10 an 
dem Tag ihrer erstmaligen verpflichtenden 
Anwendbarkeit in Kraft. Das für Inneres 

 Unverändert 
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zuständige Ministerium gibt den Tag des In-
krafttretens der Artikel 2 bis 10 im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen gesondert bekannt. 
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Bericht 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 17/13240 - wurde vom Plenum nach 
1. Lesung am 28. April 2021 an den Innenausschuss - federführend - sowie an den Hauptaus-
schuss überwiesen. 
 
Die Landesregierung beabsichtigt durch Aufhebung von Regelungen, eine Kollision der §§ 3 ff. 
Korruptionsbekämpfungsgesetz mit den Vorschriften des Wettbewerbsregistergesetzes zu 
vermeiden. Durch besondere Regelungen zum Inkrafttreten soll diese Aufhebung einerseits 
so früh wie möglich und andererseits nicht früher als nötig in Kraft gesetzt werden. Infolgedes-
sen sind die §§ 19 und 21 Korruptionsbekämpfungsgesetz so zu fassen, dass unterschiedliche 
Interpretationen der öffentlichen Stellen zu ihrem Handlungsauftrag bei der Erstellung des Kor-
ruptionsgefährdungsatlasses und der Anwendung des Rotationsgebotes ausgeschlossen wer-
den, sowie weitere redaktionelle Änderungen in anderen Gesetzen erforderlich. 
 
B Beratung 
 
Der Innenausschuss hat sich mit dem Gesetzentwurf in seinen Sitzungen am 6. Mai 2021 und 
2. September 2021 befasst. 
 
In der Sitzung am 6. Mai 2021 beschließt der Ausschuss eine Anhörung von Sachverständi-
gen, die einvernehmlich im Wege einer schriftlichen Anhörung durchgeführt wird. 
 
Von den zwei benannten sachverständigen Institutionen gehen folgende Stellungnahmen ein: 
 
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen Stellungnahme 17/4104 
Transparency International Deutschland e.V. Stellungnahme 17/4105 
 
Der Innenausschuss befasst sich mit dem Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 2. September 
2021 abschließend. 
 
Zu der Sitzung legen die Fraktionen von CDU und FDP mit Drucksache 17/14958 einen ge-
meinsamen Änderungsantrag vor, der ausschließlich die Aktualisierung von Quellenangaben 
zu Verweisen beinhaltet. Der zur Mitberatung aufgerufene Hauptausschuss beendet seine Be-
ratungen mit der Empfehlung, den Änderungsantrag und so geänderten Gesetzentwurf anzu-
nehmen. 
 
In der abschließenden Beratung im Innenausschuss würdigt die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN die Anhörung als gut. Sie moniert, dass die angedachten neuen Regelungen zum 
Vergaberegister NRW eine Abschwächung gegenüber den geltenden Regelungen beinhalten. 
Man solle sich an Regelungen anderer Bundesländer wie beispielsweise Hessen orientieren. 
Die Fraktion werde sich infolgedessen bei der Abstimmung über den Gesetzentwurf enthalten. 
 
Die Fraktion der CDU entgegnet, dass der Sachverständige Transparency International 
Deutschland e.V. ein bundesweites Register für wesentlich geeigneter und effektiver als lan-
desrechtliche Insellösungen einschätzt. Die Fraktion der CDU erachtet die Regelungen des 
vorliegenden Gesetzentwurfs nach wie vor als den richtigen Weg. 
 
Sodann werden der Änderungsantrag und der Gesetzentwurf zur Abstimmung gestellt. 
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C Abstimmungen 
 
Der Innenausschuss beschließt bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein-
stimmig die Annahme des Änderungsantrags der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
- Drucksache 17/14958  -. 
 
Sodann beschließt der Innenausschuss, ebenfalls bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, einstimmig, dem Plenum die Annahme des so geänderten Gesetzentwurfs 
der Landesregierung - Drucksache 17/13240 - anzuempfehlen. 
 
 
 
Daniel Sieveke 
Vorsitzender 
 


